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her festgelegt (Ankündigungsfrist). In Aus-
nahmefällen, zum Beispiel bei Krankheit
oder anderen kurzfristigen Ausfällen eines
Mitarbeiters, kann die Ankündigungsfrist
auf ein Mindestmaß von 24 Stunden redu-
ziertwerden. Die Lage der Arbeitszeit sollte
möglichst unverzüglich nach Bekanntwer-
den des Ausnahmefalls und auch unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Umstän-
de des Mitarbeiters festgelegt werden.

Während des Ausgleichszeitraums
wird über die durchschnittliche tägliche
Arbeitszeit eines Mitarbeiters hinaus an-
fallende Mehrarbeit zuschlagsfrei in das
Arbeitszeitkonto eingestellt. Für Nacht-,
Sonn- und Feiertagsarbeit gilt die Rege-
lung des § 8. Diese Stunden werden mit
dem entsprechenden Zuschlag in das Ar-
beitszeitkonto eingestellt.

Tage, an denen der Mitarbeiter An-
spruch auf Entgeltfortzahlung hat (zum
Beispiel Krankheit, Urlaub, Feiertage), wer-
den mit der vertraglich festgelegten Ar-
beitszeit des Mitarbeiters in das Arbeits-
zeitkonto eingestellt.

4. Am Ende des Ausgleichszeitraums wird
das Arbeitszeitkonto abgerechnet.

Die Abgeltung eines Arbeitszeitgutha-
bens des Mitarbeiters erfolgt in Freizeit.
Den Zeitpunkt der Freizeitgewährung be-
stimmt der Apothekeninhaber unter Be-
rücksichtigung der Interessen des Mitar-
beiters. Legt der Apothekeninhaber den
Zeitpunkt der Freizeitgewährung aus be-
trieblichen Gründen einseitig fest, so ist
bei entsprechendem Zeitguthaben min-
destens ein ganzer Arbeitstag zu ge-
währen.

Der Ausgleich des Arbeitszeitkontos
hat innerhalb der ersten drei Monate des
Folgejahres zu erfolgen. Erfolgt der Aus-
gleich in diesem Zeitrahmen nicht, werden
Mehrarbeitszuschläge fällig.

Einvernehmlich kann eine finanzielle
Abgeltung des Arbeitszeitguthabens ver-
einbart werden.

Hat der Mitarbeiter am Ende des Aus-
gleichszeitraums Minderstunden, werden
diese in den nächsten Ausgleichszeitraum
übertragen. Sie sind im Rahmen der be-
trieblichen Erfordernisse in den ersten drei
Monaten des Ausgleichszeitraums auszu-
gleichen. Gibt der Apothekeninhaber dem
Mitarbeiter hierzu keine Gelegenheit, ver-
fallen die Minderstunden und sind nicht
mehr nachzuarbeiten.

5. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ist das Zeitkontomöglichst bis zumEndedes
Arbeitsverhältnisses auszugleichen.

Ist dies aus betrieblichen Gründen
nicht möglich, sind die verbleibenden

Präambel

Die Bezeichnung der Mitarbeiter sowie der
Apothekeninhaber in männlicher Form
umfasst aus Gründen der praktischen Ver-
einfachung auch die Mitarbeiterinnen und
Apothekeninhaberinnen.

§ 1 Geltungsbereich

1. Der Tarif gilt
1) räumlich
für die Länder der Bundesrepublik
Deutschland,

2) fachlich
für alle Apotheken, mit Ausnahme der
Krankenhausapotheken,

3) persönlich
a) für Apotheker,
b) pharmazeutisch-technische
Assistenten,
c) Apothekerassistenten,
d) Pharmazie-Ingenieure und Diplom-
pharmazie-Ingenieure
e) Apothekenassistenten,
f) pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte,
g) Apothekenhelfer,
h) Apothekenfacharbeiter,
i) Pharmazeutische Assistenten,
j) Personen, die sich in der Ausbildung
zu einem der Berufe unter a), b) und f)
befinden.

2. Auf Filialleiter, Verwalter und Vertreter
imSinne des § 15 finden die Bestimmungen
der §§ 3, 7 und 8 zugunsten einzelvertragli-
cher Regelungen keine Anwendung.

§ 2 Arbeitsvertrag

1. Der Arbeitsvertrag soll schriftlich ge-
schlossen werden.
2. Im Arbeitsvertrag soll vereinbart wer-
den, in welcher Haupt- und/oder Filialapo-
theke der Mitarbeiter eingesetzt wird.

§ 3 Arbeitszeit

1. Die regelmäßige Arbeitszeit ausschließ-
lich der Ruhepausen beträgt wöchentlich
40 Stunden. Fallen in die Woche ein oder
mehrere gesetzliche Feiertage, so verkürzt

sich die wöchentliche Arbeitszeit um die
an den Feiertagen ausfallenden Arbeits-
stunden.
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit, der Pausen und der Notdienstbereit-
schaft werden durch den Apothekeninha-
ber festgelegt.
3. Als Arbeitszeit zählen auch Teambe-
sprechungen.

§ 4 Jahresarbeitszeitkonto

1. Abweichend von § 3 kann mit Vollzeit-
mitarbeitern einvernehmlich eine flexible
wöchentliche Arbeitszeit von 29 – 48 Stun-
den vereinbart werden, wenn die Arbeits-
zeit im Ausgleichszeitraum von 12 Mona-
ten durchschnittlich 40 Stunden beträgt.
Der Ausgleichszeitraum sollte dem Kalen-
derjahr entsprechen.

Mit Teilzeitmitarbeitern kann eine
wöchentliche Arbeitszeit von 75 v. H. bis
130 v. H. ihrer vertraglichen Arbeitszeit ver-
einbart werden, wenn die Arbeitszeit im
Ausgleichszeitraum durchschnittlich die
vertraglich vereinbarte wöchentliche Ar-
beitszeit beträgt. Der Ausgleichszeitraum
sollte dem Kalenderjahr entsprechen.

Beginnt oder endet ein Arbeitsverhält-
nis innerhalb eines Kalenderjahres, so ist
für die Berechnung der durchschnittlichen
Arbeitszeit der Anteil des Kalenderjahres
zu berücksichtigen, in dem das Arbeitsver-
hältnis des Mitarbeiters bestand.

2. Die Vereinbarung nach Absatz 1 muss
schriftlich erfolgen. Wurde eine Vereinba-
rung nach Absatz 1 getroffen, so ist für die-
sen Mitarbeiter ein schriftliches Arbeits-
zeitkonto zu führen. Die regelmäßigen Ar-
beitszeiten sind hinsichtlich Umfang und
Lage ebenfalls schriftlich festzuhalten.

Der Apothekeninhaber (oder sein Ver-
treter) zeichnet die geleisteten Arbeits-
stunden wöchentlich gegen. Dabei
muss aus der Aufzeichnung deutlich zu er-
sehen sein, wie viele (+)- beziehungsweise
(-)-Stunden sich ergeben.

Das Arbeitszeitkonto ist für den Mitar-
beiter jederzeit einsehbar.

3. Die von dem Mitarbeiter zu leistende
wöchentliche Arbeitszeit sowie deren Ver-
teilung wird vom Apothekeninhaber in der
Regel jeweils spätestens zweiWochen vor-
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Mehrarbeit noch Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit.

§ 8 Vergütung der Mehr-, Nacht-,
Sonn- und Feiertagsarbeit

1. Ein Anspruch auf Vergütung für geleis-
tete Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsar-
beit besteht nur, wenn diese vom Apothe-
keninhaber oder seinem Beauftragten an-
geordnet, ausdrücklich gebilligt oder ge-
duldet worden ist. Für jede als Mehr-,
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit geleiste-
te Arbeitsstunde ist eine Grundvergütung
und ein Zuschlag zu zahlen.

Die Grundvergütung beträgt bei einer
regelmäßigen Wochenarbeitszeit von
40 Stunden 1/173 des Tarifgehalts.

Die Zuschläge betragen
für Mehrarbeit ab 41. bis 50. Stunde

25 Prozent der Grundvergütung
für Mehrarbeit ab 51. Stunde

50 Prozent der Grundvergütung
für Nachtarbeit

50 Prozent der Grundvergütung
für Sonntagsarbeit

85 Prozent der Grundvergütung
für Feiertagsarbeit

85 Prozent der Grundvergütung

Treffen mehrere Zuschläge für die gleiche
Arbeitszeit zusammen, so ist nur der je-
weils höchste Zuschlag zu zahlen.

2. Die Vergütung für Mehr-, Nacht-, Sonn-
und Feiertagsarbeit ist den Mitarbeitern
bei der Gehaltszahlung für den auf die
Leistung folgenden Monat auszuzahlen.

3. Die Vergütung kann nach Wahl des
Apothekeninhabers auch in Form von Frei-
zeit erfolgen. Die Freizeit ist mit einem Zu-
schlag entsprechend Absatz 1 zu versehen.
Sie sollte zusammenhängend im Folgemo-
nat gewährt werden.

§ 9 Fortzahlung des Gehaltes bei
Arbeitsverhinderung

1. Die Mitarbeiter haben bei Arbeitsver-
säumnis infolge selbst erlittenen unver-
schuldeten Unglücks (insbesondere Krank-
heit oder Unfall) Anspruch auf Weiterzah-
lung des Gehaltes entsprechend der jewei-
ligen gesetzlichen Regelung.

2. Sachbezüge sind insoweit abzugelten,
als sie während der Dauer der Arbeitsver-
hinderung nicht gewährt werden kön-
nen. Als Sachbezüge gelten die im Lohn-
steuerrecht als solche bezeichneten Leis-
tungen.

(+)-Stunden des Mitarbeiters finanziell ab-
zugelten.

Weist das Zeitkonto zulasten des Mit-
arbeiters verbleibende (-)-Stunden auf, ist
demMitarbeiter die Gelegenheit zu geben,
dieMinusstunden nachzuarbeiten. Nimmt
der Mitarbeiter die Gelegenheit aus Grün-
den nicht wahr, die nicht der Apothekenin-
haber zu vertreten hat, gilt die hierauf ge-
zahlte Vergütung als Vorschuss.

Letzteres gilt auch, wenn das Arbeits-
verhältnis aufgrund arbeitgeberseitiger
fristloser Kündigung oder durch entspre-
chende einvernehmliche Beendigung des
Arbeitsverhältnisses endet.

§ 5 Notdienstbereitschaft

1. Als Notdienstbereitschaft gilt die Zeit, in
der die Apotheke außerhalb ihrer Öff-
nungszeiten notdienstbereit und entspre-
chend gekennzeichnet ist.

2. Die nach der Verordnung über den Be-
trieb von Apotheken zur Ausübung der
Notdienstbereitschaft berechtigten Mitar-
beiter sind neben der regelmäßigen Ar-
beitszeit zur Notdienstbereitschaft ver-
pflichtet. Dabei darf die gesetzliche
Höchstarbeitszeit von 10 Stunden je Werk-
tag beziehungsweise Sonn- und Feiertag
auch ohne einen über § 6 hinausgehenden
Ausgleich überschritten werden. Insge-
samt darf eine Jahresarbeitszeit von
2112 Stunden nicht überschritten werden.
Der Ausgleichszeitraum nach § 3 und
§ 6 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) wird
auf 12 Monate festgelegt.

3. Der Apothekeninhaber ist verpflichtet,
für den Aufenthalt während der Not-
dienstbereitschaft einen Raum mit ange-
messener wohnlicher Ausstattung ein-
schließlich Bettwäsche sowie ein betriebs-
bereites Rundfunkgerät und ein betriebs-
bereites Fernsehgerät bereitzustellen.

4. Die Notdienstbereitschaft ist im Wech-
sel möglichst gleichmäßig von den zum
Notdienst verpflichteten Mitarbeitern zu
übernehmen. Von dem einzelnen Dienst-
tuenden kann nichtmehr als die Hälfte der
von der Apotheke zu leistenden Notdienst-
bereitschaften verlangt werden, von zwin-
genden Notfällen abgesehen.

5. Nach einer Notdienstbereitschaft von
mindestens 24 Stunden und mehr muss

eine Freizeit von mindestens 12 Stunden
gewährt werden, soweit nicht dringende
betriebliche Gründe1 entgegenstehen.

§ 6 Vergütung der
Notdienstbereitschaft

1. Für jede Notdienstbereitschaft in der
Nacht (18.30 bis 8.00 Uhr) wird nach Wahl
des Apothekeninhabers entweder eine Frei-
zeit gewährt, die für die Zeit von 18.30 bis
22.00 Uhr 3,5 Stunden, ab 22.00 Uhr bis
8.00Uhr 3,5 Stundenbeträgt, oder eine ent-
sprechende Vergütung, die in der Gehalts-
tafel Spalten 2a und 2b verzeichnet ist.

2. Für jede Notdienstbereitschaft an Sonn-
und Feiertagen (8.00 bis 18.30 Uhr) wird
nachWahl des Apothekeninhabers entwe-
der eine Freizeit von 10,5 Stunden oder eine
entsprechende Vergütung gewährt, die in
der Gehaltstafel Spalte 3 verzeichnet ist.

3. Für die übrigen Zeiten der Notdienstbe-
reitschaft wird nach Wahl des Apotheken-
inhabers entweder eine Vergütung nach
§ 17 Abs. 5 (ohne Zuschlag nach § 8) oder
entsprechende Freizeit gewährt.

4. Wird die Notdienstbereitschaft nur teil-
weise geleistet, werden Freizeit bezie-
hungsweise Vergütung nach Absatz 1 be-
ziehungsweise Absatz 2 entsprechend
zeitanteilig gewährt.

5. Durch ein Gehalt, das um mindestens
13 Prozent über dem Tarifgehalt liegt, ist
die Notdienstbereitschaft abgegolten.

§ 7 Mehrarbeit, Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit

1. Über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus
kann vom Apothekeninhaber in begründe-
ten AusnahmefällenMehrarbeit im gesetzli-
chen Rahmen verlangtwerden. Arbeiten, die
sich aus dem Publikumsverkehr vor Ge-
schäftsschluss ergeben, gelten bis zur Dauer
von 10Minuten täglich nicht alsMehrarbeit.

2. Nachtarbeit ist die in der Zeit von
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, Sonn- und Feier-
tagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen
in der Zeit von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr ge-
leistete Arbeit.

3. Mehrarbeit, Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit ist nach § 8 zu entlohnen.

4. Die Notdienstbereitschaft entspre-
chend § 5 ist – unbeschadet abweichender
lohnsteuer- und sozialversicherungsrecht-
licher Beurteilung – arbeitsrechtlich weder

1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass die
durchgehende Aufrechterhaltung des Betriebes
als dringender betrieblicher Grund anzusehen ist.
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das nächste Jahr zu übertragen. Im Falle
der Übertragung muss der Urlaub in den
ersten 3 Monaten des folgenden Kalender-
jahres gewährt und genommen werden.
Ist die Übertragung wegen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses nicht möglich, so
ist jeder Urlaubstag mit 1/25 des monatli-
chen Bruttogehaltes abzugelten.

5. Bei der zeitlichen Festlegung desUrlaubs
durch den Apothekeninhaber sind die Ur-
laubswünsche der Mitarbeiter zu berück-
sichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksich-
tigung dringende betriebliche Belange oder
Urlaubswünsche anderer Mitarbeiter, die
unter sozialen Gesichtspunkten den Vor-
rang verdienen, entgegenstehen.

6. Apothekeninhaber und Mitarbeiter
können vereinbaren, dass 3 Urlaubstage
pro Kalenderjahr mit je 1/25 des monatli-
chen Bruttogehalts abgegolten werden.

7. Erkrankt ein Mitarbeiter während des
Urlaubs, so werden die durch ärztliches
Zeugnis nachgewiesenen Tage der Ar-
beitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub
nicht angerechnet. Der Mitarbeiter hat
sich nach Ablauf des Urlaubs oder, falls die
Krankheit über das vorgesehene Ende des
Urlaubs fortdauert, nach Beendigung der
Krankheit zunächst dem Apothekeninha-
ber zur Dienstleistung zur Verfügung zu
stellen. Dieser entscheidet entsprechend
Absatz 5, wann der Rest des Urlaubs ge-
nommen werden kann.

8. Muss ein Mitarbeiter im Interesse des
Betriebes seinen Urlaub unterbrechen
oder einen bereits bewilligten Urlaub ver-
schieben, so sind ihm die nachgewiesenen
notwendigen Mehrkosten zu ersetzen, die
durch die Unterbrechung oder Verschie-
bung entstanden sind. Die zur Reise benö-
tigte Zeit ist im Falle der Unterbrechung
nicht auf den Urlaub anzurechnen.

9. Für die Zeit des Urlaubs ist dem Mitar-
beiter das Gehalt als Urlaubsvergütung
weiterzuzahlen. Sachbezüge sind nur inso-
weit abzugelten, als siewährendderDauer
des Urlaubs nicht weiter gewährt werden.

10. Ein vor Ausscheiden aus dem Betrieb
bestehenderUrlaubsanspruch istmöglichst
während der Kündigungsfrist zu erfüllen.
Lassen betriebliche Verhältnisse aus-
nahmsweise den Erholungsurlaub nicht zu,
so ist der Urlaub abzugelten (§ 11 Abs. 4).

11. Während des Urlaubs darf der Mitar-
beiter keine demUrlaubszweck widerspre-
chende Erwerbstätigkeit ausüben.

3. Die Erkrankung des Mitarbeiters ist
dem Apothekeninhaber oder dessen
Stellvertreter unverzüglich mitzuteilen.
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, die Er-
krankung durch Vorlage einer Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung nachzuweisen.
Dies gilt bei einer Krankheitsdauer bis zu
3 Tagen nur auf ausdrückliches Verlan-
gen des Apothekeninhabers.

§ 10 Fortzahlung des Gehaltes
im Todesfall

1. Im Todesfall ist das Gehalt für weitere
6 Wochen an den unterhaltsberechtigten
Ehegatten oder den unterhaltsberechtig-
ten nichtehelichen Lebensgefährten zu
zahlen. Ist ein solcher nicht vorhanden, so
steht dieser Anspruch den Kindern des Ver-
storbenen zu, falls dieser ihnen gegenüber
unterhaltspflichtig war.

2. Auf den Anspruch nach Absatz 1 werden
Zahlungenangerechnet, diederVerstorbene
fürKrankheitszeitennach§9erhaltenhat im
unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang
mit seinem Tod. Anzurechnen sind höchs-
tens Zahlungen für 32 Tage. Leistungen aus
Versicherungen bleiben hierbei unberück-
sichtigt, Leistungen aus betrieblichen Ver-
sorgungszusagen sind anzurechnen.

§ 10 a Freistellung von der Arbeit
aus besonderen Anlässen

1. Alle Mitarbeiter haben Anspruch auf
Freistellung von der Arbeitsleistung unter
Fortzahlung des Gehaltes bis zu einer Dau-
er von insgesamt 2 Arbeitstagen im Kalen-
derjahr bei
a) eigener Eheschließung 1 Arbeitstag
b) Teilnahme an der Eheschließung der
Kinder oder Geschwister 1 Arbeitstag
c) Niederkunft der Ehefrau 1 Arbeitstag
d) Tod des Ehegatten, des Lebenspartners,
der Kinder, der Eltern, der Stiefeltern
und der Schwiegereltern 1 Arbeitstag
e) Teilnahme an der Beerdigung der unter
d) genannten Angehörigen sowie der
Geschwister und Großeltern 1 Arbeitstag
f) Anzeigen auf dem Standesamt, die per-
sönlich erledigt werden müssen

die nach dem Ermessen
der Behörde notwendige Zeit

g) Vorladungen vor Gericht oder bei sonsti-
gen Behörden die nach dem Ermessen

der Behörde notwendige Zeit
h) Aufsuchen eines Arztes zur ärztlichen
und zahnärztlichen Behandlung, sofern
dies nicht außerhalb der Dienstzeit mög-
lich ist die dafür notwendige Zeit
i) Stellenwechsel die für Vorstellungs-

gespräche erforderliche Zeit.

2. Ferner besteht Anspruch auf Freistel-
lung von der Arbeitsleistung unter Fort-
zahlung des Gehalts bei durch Attest nach-
zuweisender Erkrankung eines Kindes bis
zum vollendeten 16. Lebensjahr, sofern die
Pflege notwendig ist und durch keine an-
dere im selben Haushalt lebende Person
vorgenommen werden kann, bis zu insge-
samt 5 Arbeitstagen jährlich, soweit kein
Anspruch auf anderweitigen Vergütungs-
ersatz besteht.

3. Auf Verlangen hat der Apothekeninha-
ber dem Mitarbeiter bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses eine Bescheinigung
über den Umfang des zum Zeitpunkt der
Beendigung noch bestehenden Freistel-
lungsanspruchs auszuhändigen, die der
Mitarbeiter seinem neuen Arbeitgeber bei
Bedarf zu übergeben hat.

4. Soweit die oben angeführten Gründe
zwingend zu längerer Unterbrechung der
Arbeitsleistung führen, als vorstehend
hierfür bezahlte Freizeit zugebilligt wird,
kann die längere Freizeit im Einvernehmen
mit dem Mitarbeiter lediglich als unbe-
zahlte Freizeit gewährt werden. Die
Vereinbarung muss schriftlich getroffen
werden.

5. Der Zeitpunkt der Freistellung ist – so-
weit das nach der jeweiligen Besonderheit
der Verhinderung möglich ist – rechtzeitig
mit demApothekeninhaber abzustimmen,
wobei die betrieblichen Erfordernisse be-
rücksichtigt werden sollen.

6. Bei Zweifeln über Bestehen oder zeitli-
che Dauer des Verhinderungsgrundes
kann der Apothekeninhaber vomMitarbei-
ter die Vorlage eines Nachweises ver-
langen.

§ 11 Erholungsurlaub

1. Der Urlaub dient der Erholung und der
Erhaltung der Arbeitskraft. Er ist seiner Be-
stimmung entsprechend möglichst zu-
sammenhängend zu nehmen und zu ge-
währen. Jeder Mitarbeiter hat Anspruch
auf bezahlten Erholungsurlaub nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen:

2. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.

3. Für jeden vollen Monat der Betriebszu-
gehörigkeit hat der Mitarbeiter Anspruch
auf 1/12 des tariflichen Jahresurlaubs.

4. Lassen besondere Umstände des Betrie-
bes ausnahmsweise die Verwirklichung
des Urlaubs nicht zu, so ist der Urlaub auf
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inhaber zu unterrichten, sofern eine Belas-
tung des Betriebes zu erwarten ist.

Mitarbeitern, die ehrenamtlich der Tarif-
kommission der ADEXA – Die Apotheken-
gewerkschaft – angehören und im Rah-
men dieser Aufgabe an Verhandlungen
mit dem Arbeitgeberverband Deutscher
Apotheken über Tarifverträge teilnehmen,
ist ein Arbeitstag im Kalenderjahr bezahlte
Freizeit, im Übrigen die hierzu notwendige
Zeit als unbezahlte Freizeit zu gewähren.

§ 14 Berufsjahre

1. Bei pharmazeutischen Mitarbeitern
zählen als Berufsjahre die nachweislich im
räumlichen Geltungsbereich des Tarifver-
trages in Apotheken, Pharmazeutischen
Zentren, Bezirksapothekeninspektionen,
Berufsorganisationen, an PTA-Lehranstal-
ten und der Pharmazieschule, Berufsschu-
len und pharmazeutischen Instituten als
Doktoranden, Assistenten, Habilitanden
oder Dozenten verbrachten Zeiten. Als Be-
rufsjahre zählen auch der im räumlichen
Geltungsbereich dieses Tarifvertrages ab-
geleistete Grundwehr- und Ersatzdienst.
Das Gleiche gilt für Zeiten einer Elternzeit
nach §§ 15, 16 Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz (BEEG), jedoch nicht mehr
als 12 Monate je Kind und insgesamt nicht
mehr als 24 Monate.

2. Die Berechnung der Berufsjahre be-
ginnt zum 1. des auf die Erteilung der Er-
laubnis zur Berufsausübung folgenden
Monats.

3. Das erste Berufsjahr der Apothekenhel-
fer, der pharmazeutisch-kaufmännischen
Angestellten und der Apothekenfacharbei-
ter beginnt nach bestandener Abschluss-
prüfung. Es zählen nur Tätigkeiten im
pharmazeutischen Bereich.

4. Zeiten, die ein pharmazeutisch-techni-
scher Assistent als pharmazeutisch-kauf-
männischer Angestellter beziehungsweise
Apothekenhelfer im Sinne des Absatz 2
verbracht hat, werden auf seine PTA-Be-
rufsjahre angerechnet, jedoch nicht mehr
als drei Jahre. Die Zeiten, die ein Pharma-
zie-Ingenieur als Apothekenassistent und
ein Apothekenfacharbeiter als Apotheken-
helfer verbracht haben, werden auf die Be-
rufsjahre angerechnet.

5. a) Teilzeitbeschäftigung von mindes-
tens 20 Wochenstunden wird voll auf die
Berufsjahre angerechnet.
b) Tätigkeit von weniger als 20 Wochen-
stunden wird mit der entsprechenden

12. Der Urlaub beträgt für alle Mitarbeiter
33Werktage. Hierzu wird denMitarbeitern
nach 5-jähriger ununterbrochener Be-
triebszugehörigkeit ein Zusatzurlaub von
einemWerktag gewährt.

13. Ist der Mitarbeiter an weniger als
6 Werktagen in der Woche tätig, so ist
der Urlaubsanspruch von Werktagen in
Arbeitstage umzurechnen.

14. Bei einem Jahresurlaub von mehr als
24Werktagen kann der Apothekeninhaber
Teilung in zwei Teilurlaube verlangen, von
denen der eine mindestens 3 Wochen be-
tragen muss.

15. Der Urlaubsberechnung ist das bei Be-
ginn des Kalenderjahres bereits vollendete
Jahr der Betriebszugehörigkeit des Mitar-
beiters zugrunde zu legen.

16. Werktag ist jeder Tag, der nicht Sonn-
oder Feiertag ist.

§ 12 Bildungsurlaub2

1. Apotheker erhalten für fachlich-wissen-
schaftliche Fortbildungsveranstaltungen
innerhalb von 2 Kalenderjahren 6 Werkta-
ge Bildungsurlaub unter Fortzahlung des
Gehaltes. Für Apothekerassistenten, Phar-
mazie-Ingenieure, Apothekenassistenten
und pharmazeutisch-technische Assisten-
ten beträgt der Bildungsurlaub für fachli-
che Fortbildungsveranstaltungen 5 Werk-
tage und für pharmazeutisch-kaufmänni-
sche Angestellte, Apothekenhelfer, Apo-
thekenfacharbeiter und Pharmazeutische
Assistenten 3 Werktage, jeweils innerhalb
von 2 Kalenderjahren.

2. Der Anspruch auf Bildungsurlaub wird
erstmalig nach einer Wartezeit von 6 Mo-
naten seit Beginn des Arbeitsverhältnisses
erworben. Teilansprüche können nicht er-
worben werden. Der Anspruch auf Bil-
dungsurlaub besteht nicht, soweit derMit-
arbeiter für den laufenden Zweijahres-
Zeitraum bereits von einem früheren Ar-
beitgeber Bildungsurlaub erhalten hat.
Hierüber hat der Mitarbeiter eine Beschei-
nigung des früheren Arbeitgebers vorzule-
gen, zu deren Ausstellung dieser verpflich-
tet ist.

3. Voraussetzung für die Gewährung des
Bildungsurlaubs ist, dass der Mitarbeiter
diesen mindestens 1 Monat vorher bean-
tragt und seine Teilnahme an der Fortbil-
dungsveranstaltung nachweist. Sollten die
personellen Verhältnisse unter keinenUm-
ständen die Gewährung des Bildungsur-
laubs zum gewünschten Zeitpunkt zulas-
sen, besteht kein Anspruch auf die Gewäh-
rung der bezahlten Freizeit. Der Mitarbei-
ter kann in solchem Fall den Bildungsur-
laub für eine andere Veranstaltung zu ei-
nem geeigneten Zeitpunkt erneut geltend
machen.

4. Im Laufe des Zwei-Jahres-Zeitraumes
im Sinne des Absatzes 1 nicht genomme-
ner Bildungsurlaub entfällt ersatzlos. Er
kannweder auf den nächsten Zwei-Jahres-
Zeitraum übertragen noch abgegolten
werden.

5. Nimmt ein Mitarbeiter an einer Fortbil-
dungsveranstaltung im Sinne des Absat-
zes 1 in für ihn arbeitsfreier Zeit teil, so
kann er in entsprechendemUmfang inner-
halb der nächsten 12 Wochen Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung des Gehaltes
verlangen. Macht er von diesem Recht Ge-
brauch, so ist sein Bildungsurlaubsan-
spruch insoweit erfüllt. Dieses Recht be-
steht nicht, falls beziehungsweise soweit
dem Mitarbeiter ein Bildungsurlaubsan-
spruch nicht zusteht.

6. Freistellung von der Arbeit bis zu
4 Stunden zur Teilnahme an einer Fortbil-
dungsveranstaltung wird als 1/2 Tag auf
den Bildungsurlaub angerechnet.

7. Vorstehende Regelungen der Absätze
1 bis 6 gelten nicht, sofern ein gesetzlicher
Bildungsurlaubsanspruch besteht, es sei
denn, der Mitarbeiter kann aufgrund die-
ser gesetzlichen Regelung keinen An-
spruch geltend machen und der Apothe-
keninhaber wünscht die Teilnahme des
Mitarbeiters an einer Fortbildungsveran-
staltung.

§ 13 Ehrenamtliche Tätigkeit

Mitarbeitern, die zu einer Berufsorganisa-
tion delegiert sind, deren Tätigkeit im öf-
fentlichen Gesundheitswesen erwünscht
ist oder die zur Mitarbeit in Berufsbil-
dungsausschüssen, Prüfungsausschüssen
oder Ausbildungskommissionen bestimmt
sind, ist die hierzu notwendige Zeit als un-
bezahlte Freizeit zu gewähren, wenn eine
ernsthafte Störung des Betriebes damit
nicht verbunden ist. Von der Übernahme
einer solchen Tätigkeit ist der Apotheken-

2) Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass
eine Anpassung dieser Regelung im Rahmen der
Neustrukturierung des Gehaltstarifvertrages er-
folgen soll.
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§ 18 Sonderzahlung

1. Jeder Mitarbeiter erhält jährlich eine
Sonderzahlung in Höhe von 100 Prozent
seines tariflichen Monatsverdienstes. Bei
Änderungen der Gehaltshöhe im Laufe des
Kalenderjahres ist der tarifliche Jahres-
durchschnitt zugrunde zu legen. Das gilt
nicht für Änderungen durch Neufestset-
zung des Tarifgehaltes oder Einstufung in
eine andere Berufsjahrgruppe. Für Phar-
maziepraktikanten errechnet sich die Son-
derzahlung aus dem Durchschnitt der
während des Ausbildungsverhältnisses ta-
riflich vorgesehenen Ausbildungsvergü-
tung.

2. Dem Apothekeninhaber bleibt die Fest-
setzung des Auszahlungszeitpunktes ein-
schließlich Auszahlung in Teilbeträgen
vorbehalten. Die Auszahlung erfolgt je-
doch spätestens mit dem Novemberge-
halt.

3. Den vollen oder gekürzten Betrag nach
Absatz 1 oder 6 erhalten alle Mitarbeiter,
deren Arbeitsverhältnis im Jahr der Aus-
zahlung mindestens 12 Monate besteht.
Bei einer geringeren Betriebszugehörigkeit
besteht ein Anspruch in Höhe von 1/12 des
vollen oder gekürzten Betrages für jeden
vollendeten Beschäftigungsmonat. Hat
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis be-
triebsbedingt gekündigt, besteht ein An-
spruch inHöhe von 1/12 des vollen Betrages
für jeden vollendeten Beschäftigungsmo-
nat. Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis
nicht länger als 6 Monate besteht, haben
keinen Anspruch auf Sonderzahlung. Da-
rüber hinaus haben Mitarbeiter, deren Ar-
beitsverhältnis nicht länger als 6 Monate
im Kalenderjahr besteht, keinen Anspruch
auf Sonderzahlung, sofern das Arbeitsver-
hältnis durch den Mitarbeiter oder durch
den Apothekeninhaber aus verhaltensbe-
dingten Gründen gekündigt wird. Hat ein
Mitarbeiter Elternzeit (§§ 15,16 BEEG) erhal-
ten, ermäßigt sich die Sonderzahlung um
1/12 für jeden vollen Monat der genomme-
nen Zeit. Der Anspruch verringert sich fer-
ner zeitanteilig für die Dauer eines unbe-
zahlten Urlaubs sowie für krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten, für die nach § 9 Gehalts-
fortzahlung nicht zu leisten ist. Ausschei-
dende Mitarbeiter haben Anspruch auf
1/12 des vollen oder gekürzten Betrages für
jeden vollendeten Beschäftigungsmonat

Quote im Verhältnis zur vollen tariflichen
Arbeitszeit gewertet.

6. Günstigere Regelungen aufgrund frü-
herer Tarifverträge für Mitarbeiter in Apo-
theken bleiben von vorstehenden Regelun-
gen unberührt.

7. In Zweifels- und Härtefällen entschei-
den die Vorstände der Tarifpartner ge-
meinsam.

§ 15 Vertreter

Als Vertretung gilt eine Beschäftigung zur
Vertretung des Apothekeninhabers im Sin-
ne der Verordnung über den Betrieb von
Apotheken.

§ 16 Ausbildungsmittel

Der Apothekeninhaber hat dem Auszubil-
denden kostenlos die Ausbildungsmittel,
die zur Berufsausbildung und zur Able-
gung von Zwischen- undAbschlussprüfun-
gen erforderlich sind, zur Verfügung zu
stellen. Der Arbeitgeber hat den Auszubil-
denden sowohl für die Teilnahme an Prü-
fungen und Ausbildungsmaßnahmen, die
aufgrund öffentlich-rechtlicher Maßnah-
men oder vertraglicher Bestimmungen au-
ßerhalb der Ausbildungsstätte durchzu-
führen sind, als auch an den Arbeitstagen,
die den Abschlussprüfungen unmittelbar
vorangehen, freizustellen.

§ 17 Gehaltsfestsetzung

1. Für die Vergütung ist der Gehaltstarif in
der jeweils gültigen Fassung zugrunde zu
legen. Zum Gehalt treten gegebenenfalls
die Leistungen der Gehaltsausgleichskasse.

2. Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung ist auch den Mitarbeitern zu ge-
währen, die die Befreiungsversicherung
nach dem Angestelltenversicherungsge-
setz nachweisen oder die von der Ange-
stelltenversicherung aufgrund ihrer Zuge-

hörigkeit zu einer berufsständischen
Pflichtversicherung befreit sind.

3. Jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf be-
triebliche Altersversorgung durch Entgelt-
umwandlung nach § 1a des Gesetzes über
die Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung (BetrAVG). Der Anspruch ist
auf den Abschluss einer Direktversiche-
rung im Sinne von § 1b Abs. 2 BetrAVG be-
schränkt. Im Übrigen finden die gesetzli-
chen Bestimmungen Anwendung.

4. Bei der Gehaltszahlung ist dem Mitar-
beiter eine genaue Abrechnung unter An-
führung des Entgeltes einschließlich der
gewährten Sachbezüge sowie der einzel-
nen Abzüge auszuhändigen.

5. Gehälter der Mitarbeiter gelten für die
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
nach § 3. Für Teilzeitbeschäftigte gilt die
entsprechende Regelung. Bei der Festset-
zung der Gehälter nach Arbeitstagen er-
rechnet sich das Arbeitsentgelt mit 1/25 je
Arbeitstag. Bei der Festsetzung der Gehäl-
ter nach Stunden errechnet sich das Ar-
beitsentgelt in Höhe von 1/173 je Arbeits-
stunde der tariflichen Monatssätze.

6. Die Auszahlung des Gehaltes erfolgt
nachträglich, und zwar so, dass es dem
Mitarbeiter spätestens am vorletzten
Banktag eines jeden Monats während der
Arbeitszeit zur Verfügung steht.

7. Soweit Mitarbeiter auf Anordnung des
Apothekeninhabers an Schulungsveran-
staltungen teilnehmen, haben sie An-
spruch auf Vergütung nach den Vorschrif-
ten dieses Vertrages, für die einschließlich
der An- undAbreise verbrachte Zeit. Vergü-
tung und damit im Zusammenhang ste-
hende, im Einzelfall nachzuweisende, Spe-
sen sind vom Apothekeninhaber binnen
14 Tagen, spätestens jedoch zum nachfol-
genden Auszahlungszeitpunkt nach Ab-
satz 6 abzurechnen und auszuzahlen. Die
Teilnehmergebühren werden bei Fälligkeit
durch den Apothekeninhaber beglichen.

8. Die Vorstände der Tarifparteien können
Grundsätze für eine zeitlich befristete un-
tertarifliche Bezahlung von Mitarbeitern
zur Erleichterung ihrer Wiedereingliede-
rung in das Berufsleben vereinbaren.3

9. In Härtefällen kann die Entlohnung ein-
schließlich der Sonderzahlung unter den ta-
riflichen Gehaltssätzen erfolgen. Die Min-
derentlohnung ist frei zu vereinbaren und
bedarf zu ihrerGültigkeit derGenehmigung
durch die Vorstände der Tarifparteien.

3) Hat ein Mitarbeiter seine Berufstätigkeit um
mehr als 4 bis weniger als 7 Jahre unterbrochen,
so kann sein Gehalt für die Dauer von höchstens
6 Monaten um bis zu 10 Prozent unter dem gel-
tenden Tarifsatz vereinbart werden. Hat die Un-
terbrechung 7 bis weniger als 10 Jahre gedauert,
so kann das Tarifgehalt für 6 Monate um 15 Pro-
zent und für weitere 6 Monate um 7,5 Prozent
unterschritten werden. Hat die Unterbrechung
mindestens 10 Jahre gedauert, so kann das Tarif-
gehalt für 6 Monate um 20 Prozent und für
weitere 6 Monate um 10 Prozent unterschritten
werden.

4) Die Parteien des Tarifvertrages sind sich darü-
ber einig, dass die Kürzung auch ohne vorherige
Ankündigung rechtswirksam ist.

A M T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G E N1 3 / 2 0 0 9 PZ

Pharm.Ztg. · 154. Jahrgang · 26. März 2009 1451231



trages auf Durchführung eines Schiedsge-
richtsverfahrens bei der anderen Partei hat
jede Tarifvertragspartei innerhalb von
14 Tagen ihren Beisitzer der anderen Tarif-
partei zu benennen. Benennt eine Partei
ihren Beisitzer nicht oder nicht fristge-
recht, so kann der Beisitzer der anderen
Partei zusammen mit dem Vorsitzenden
des Schiedsgerichts entscheiden. Die be-
nannten Beisitzer haben innerhalb von
14 Tagen nach ihrer Benennung den Vorsit-
zenden des Schiedsgerichts bekannt zu ge-
ben. Geschieht das nicht oder nicht fristge-
mäß, so kann jeder der Vorsitzenden der
Vorstände der Tarifvertragsparteien den
Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts um
Benennung eines Vorsitzenden eines
Schiedsgerichts bitten.

3. Der Vorsitzende bereitet die Verhand-
lung vor, sorgt für Zustellung der Schrift-
sätze, lädt Schiedsgericht und Parteien
und leitet die Verhandlung. Die streiten-
den Parteien haben das Recht, vor dem
Schiedsgericht gehört zu werden. Erschei-
nen sie nicht persönlich, so wird nach Ak-
tenlage entschieden. Die Entscheidung des
Schiedsgerichts ist für beide Parteien ver-
bindlich. Sie wird schriftlich niedergelegt
und beiden Parteien zugestellt.

4. Die Verfahrenskosten werden zu glei-
chen Teilen von den Tarifvertragsparteien,
die persönlichen Aufwendungen von der
jeweiligen Tarifvertragspartei getragen.
Das Schiedsgericht kann eine anderweiti-
ge Festsetzung der Verfahrenskosten und
der Auslagen beschließen.

§ 22 Schlussbestimmungen

1. Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages
tritt der bisherige Bundesrahmentarifver-
trag für Apothekenmitarbeiter außer Kraft.

2. Rechtswirksam bestehende günstigere
Einzelvereinbarungen werden durch den
Abschluss dieses Tarifvertrages nicht be-
rührt. Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar
2009 in Kraft. Er kann mit einer Frist von
12 Monaten zum Jahresende gekündigt
werden, und zwar erstmalig zum 31. De-
zember 2010.

Berlin/Hamburg/Münster
den 7. März 2009

Arbeitgeberverband Deutscher
Apotheken e. V.

des laufenden Kalenderjahres. In Abwei-
chung von Absatz 2 ist die Zahlung mit
dem letzten Gehalt zu leisten. Soweit ein
ausscheidender Mitarbeiter zu viel erhal-
ten hat, ist er zur Rückzahlung verpflichtet.

4. Soweit Ansprüche irgendwelcher Art
von der Höhe des Arbeitsentgelts abhän-
gig sind, werden Zahlungen nach § 18 nicht
mitgerechnet.

5. Während des Kalenderjahres aufgrund
betrieblicher, einseitig vom Apothekenin-
haber festgelegter oder vereinbarter Rege-
lungen bereits gezahlte oder noch zu zah-
lende Sondervergütungen, insbesondere
Weihnachts- und Urlaubsgeld, Gratifika-
tionen, Jahresabschlussvergütungen, Jah-
resprämien, Ergebnisbeteiligungen und
dergleichen, können auf die Sonderzah-
lung nach § 18 angerechnet werden.

6. Der Apothekeninhaber ist für jedes Jahr
berechtigt, die Sonderzahlung auf bis zu
50 Prozent des tariflichen Monatsverdiens-
tes zu kürzen, sofern sich dies dem Apothe-
keninhaber aus wirtschaftlichen Gründen
als notwendig darstellt.4 Die Sonderzah-
lung ist nachträglich ungekürzt zu zahlen,
sofern der Apothekeninhaber binnen einer
Frist von 6 Monaten nach der Zahlung eine
betriebsbedingte Kündigung ausspricht
undmit Ausspruch der Kündigung zur Zah-
lung fällig. Die Frist beginnt mit dem Mo-
nat, in dem die Zahlung oder – bei Teilzah-
lungen – der letzte Teil der Zahlung bewirkt
wurde.

§ 19 Beendigung des
Arbeitsverhältnisses

1. Die Kündigungsfrist beträgt beiderseits
einen Monat zum Ende eines Kalendermo-
nats. Im Übrigen gelten die Regelungen
des § 622 Abs. 2 BGB.

2. Die ersten 3 Monate gelten als Probe-
zeit. Diese kann auf bis zu 6 Monate ver-
traglich verlängert werden.Während einer
dreimonatigen Probezeit kann das Arbeits-
verhältnis mit einer Frist von einer Woche,
im Übrigen mit einer Frist von zwei Wo-
chen gekündigt werden.

3. Ein befristetes Arbeitsverhältnis kann
nach 6 Monaten mit den sich aus Absatz 1
ergebenden Fristen gekündigt werden.
Das gilt nicht für Berufsausbildungsver-
hältnisse.

4. Für die fristlose Auflösung des Arbeits-
verhältnisses gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen über eine fristlose Kündi-

gung (s. § 626 BGB). Unter anderem be-
rechtigt die Ausführung fachlicher Arbei-
ten für eigene Rechnung oder für Rech-
nung anderer ohne Genehmigung des
Apothekeninhabers zur fristlosen Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses.

5. Kündigungenmüssenschriftlicherfolgen.

6. Dem Mitarbeiter, der mindestens ein
halbes Jahr im Betrieb beschäftigt ist, darf
aus Anlass einer Arbeitsunterbrechung
wegen Krankheit nicht gekündigt wer-
den, es sei denn, dass die Arbeitsunterbre-
chung im betreffenden Kalenderjahr ins-
gesamt länger als drei Monate dauert
oder die Krankheit Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit des Mitarbeiters nach sich
zieht.

7. Der Apothekeninhaber ist verpflichtet,
dem Mitarbeiter vor seinem Ausscheiden
auf Wunsch ein vorläufiges Zeugnis, bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein
endgültiges Zeugnis auszustellen. Die
Zeugnisse müssen auf Verlangen erschöp-
fende Angaben über Art und Umfang der
Tätigkeit sowie über Führung und Leistung
enthalten.

§ 20 Verfall von Ansprüchen

1. Ansprüche aus Mehrarbeit, Nacht-,
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie auf Zah-
lung von Zulagen jeder Art sind spätestens
3 Monate nach Fälligkeit schriftlich gel-
tend zumachen. Dies gilt auch für Ansprü-
che der Mitarbeiter auf Vergütung der
Notdienstbereitschaft (§ 5).

2. Nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses sind alle gegenseitigen Ansprüche
aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb einer
Frist von 3 Monaten schriftlich geltend zu
machen.

3. Bei Nichteinhaltung der angeführten
Fristen sind die Ansprüche verfallen.

§ 21 Schiedsvertrag

1. Zur Beilegung von bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten zwischen den Parteien die-
ses Tarifvertrages aus dem Tarifvertrag
wird ein Schiedsgericht gebildet. Dieses
kann von den Tarifvertragsparteien auch
einberufen werden bei Streitigkeiten über
die Auslegung dieses Tarifvertrages.

2. Das Schiedsgericht besteht aus drei Per-
sonen, und zwar je einem von jeder Tarif-
vertragspartei benannten Beisitzer und ei-
nem Vorsitzenden. Nach Eingang des An-

A M T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G E N 1 3 / 2 0 0 9PZ

Pharm.Ztg. · 154. Jahrgang · 26. März 2009146 1232


